
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2020/7/27 LVwG-AV-
701/001-2020

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.2020

Rechtssatznummer

4

Entscheidungsdatum

27.07.2020

Norm

KanalG NÖ 1977 §2

KanalG NÖ 1977 §9

KanalG NÖ 1977 §12 Abs1

KanalG NÖ 1977 §17

BauO NÖ 2014 §45

BAO §207

Rechtssatz

Die Fertigstellung der erstmaligen Errichtung eines Wohngebäudes, welches damit an einen bestehenden Kanal

anzuschließen wäre, könnte die Abgabenschuld zur Entrichtung einer Kanaleinmündungsabgabe begründen. […] Die

Fertigstellung löst eine Abgabenschuld aber nur dann aus, wenn zuvor im Rahmen der Baubewilligung der Auftrag zum

Anschluss an den Kanal erteilt wurde, somit ein Anschluss an den ö>entlichen Kanal bereits bescheidmäßig

aufgetragen wurde.
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